
 

 

 

 

 

Liebe Oldtimer-Freunde, 

nach einem absolut erfolgreichen Revival 2022 starten wir dieses Jahr in die nächste Runde des 

Oldtimer-Treffens in Seehöflein wie „beim Fröhlichen Hans“.  

Durch eine Vielzahl an Teilnehmern, Oldtimer-Begeisterten und Besuchern konnten wir im letzten 

Jahr zusammen mit Familie, Freunden und Unterstützern eine großartige Veranstaltung auf die 

Beine stellen. Nicht nur die durchaus positive Resonanz, sondern auch der große Spendenerlös hat 

uns darin bestärkt auch in diesem Jahr das Oldtimer-Treffen zu wiederholen. 

Ein Oldtimer-Treffen mit Ausfahrt durch den Landkreis Bamberg, gepaart mit anspruchsvollen 

Zwischenprüfungen,  ein attraktives Rahmenprogramm ab dem Nachmittag in Seehöflein mit  

Kuchen-Leckereien aus den besten Back-Stuben, sowie als Höhepunkt der Veranstaltung ein 

musikalisches Abendprogramm, sind nur einige der Highlights beim Oldtimer-Treffen „wie beim 

Fröhlichen Hans“ am 17.06.2023 in Seehöflein. Natürlich werden hierbei einige spannende 

Veränderungen im Vergleich zu 2022 zu beobachten sein.   

Egal ob als aktiver Teilnehmer beim Oldtimer-Treffen, begeisterter Enthusiast der automobilen 

Klassiker oder als geselliger Besucher beim Nachmittags- und Abendprogramm – für jeden ist etwas 

geboten.  

Zugelassen werden nur Fahrzeuge mit einem Baujahr bis einschließlich 1988. Zudem wird es eine 

Höchstzahl an zugelassenen Fahrzeugen geben – eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen. 

Der Reinerlös der Veranstaltung wird erneut für wohltätige Zwecke gespendet. Ein langes Verweilen 

seitens der Teilnehmer beim Oldtimer-Treffen, als auch der Besucher wird daher vom Organisations-

Team sehr begrüßt.  

 

Eine herzliche Einladung ergeht daher an alle Teilnehmer und Besucher, 

Das Organisations-Team 

Fröhling & Friends 

Stellvertretend Ferdinand Fröhling 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrzeuge, die entsprechend der STVZO zugelassen sind. Der 

Abschluss einer Tageshaftpflichtversicherung ist nicht möglich. 

2. Mit der Abgabe der Nennung bestätigt der Fahrzeughalter, dass der Fahrer des Fahrzeuges 

im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Außerdem erkennt der Fahrzeughalter bzw. 

Fahrer und Begleitpersonen die Teilnahmebedingungen und Bestimmungen der Einladung 

an. 

3. Die geltenden Bestimmungen der STVZO und STVO sind strikt einzuhalten. Grobe Verstöße 

führen zum Wertungsausschluss. Die technische Abnahme entbindet den Fahrzeugführer 

nicht von der Verantwortung für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges. Die 

Fahrzeugpapiere sind bei der Abnahme vorzulegen.  

4. Für Motorradfahrer besteht Helmpflicht. 

5. Die Höhe des Nenngeldes tragen Sie bitte in die Meldekarte ein. Nenngeld ist Reuegeld und 

wird nur bei Nichtdurchführung der Veranstaltung zurückgezahlt.  

6. Die genauen Durchführungsbestimmungen der Ausfahrt erhält der Fahrer mit seinen 

Fahrtunterlagen. Änderungen im Veranstaltungsverlauf bleiben vorbehalten, ebenso die 

Absage der Veranstaltung bei Vorliegen zwingender Gründe. 

7. Unsportliches Verhalten während der Veranstaltung führt zum sofortigen 

Wertungsausschluss.  

8. Proteste sind bei Schnauferl-Veranstaltungen nicht üblich. Der Veranstalter wird keinerlei 

Proteste entgegennehmen. 

 

Klasseneinteilung 

Klasse 1  Motorräder bis Baujahr 1945 

Klasse 2  Motorräder bis Baujahr 1988 

Klasse 3  Automobile bis Baujahr 1945 

Klasse 4  Automobile bis Baujahr 1988 

Klasse 5  Feuerwehr- und Nutzfahrzeuge bis Baujahr 1988 

Die endgültige Einstufung der Fahrzeuge behält sich der Veranstalter aufgrund des 

Nennungsergebnisses vor.  

 

Wertung 

Jeder Teilnehmer wird einzeln gewertet. Es werden pro Klasse für die ersten drei Plätze Preise 

vergeben, sowie für den Gesamtsieger.  



 

 

 

 

 

Nennung 

Die schriftliche Nennung senden Sie bitte mit der beiliegenden Meldekarte bis spätestens 

03.06.2023 entweder  

per E-Mail an  

oldtimer-seehoeflein@gmx.de  

per Post an  

Ferdinand Fröhling 

Richard-Wagner-Ring 20 

96135 Stegaurach-Seehöflein 

Rückfragen 

Mobil: 015775744646 (bevorzugt ab 18:00 Uhr) 

Das Nenngeld ist auf das Konto DE63 1203 0000 1078 8173 82 bei der Deutsche Kreditbank AG zu 

überweisen. Nennungen ohne Zahlung von Nenngeld werden nicht bearbeitet.  

 

 

Nenngeld 

Das Nenngeld beträgt:  

Fahrzeug mit Fahrer   65,00 €  

Beifahrer    35,00 €  

 

Im Nenngeld sind enthalten: Frühstück (Kaffee und Hörnchen)  

Mittagessen  

Abendessen (Steak oder Bratwürste oder vegetarische Speisen) 
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Zeitplan 

Tag der Veranstaltung      Samstag, 17. Juni 2023 

Ausgabe der Fahrunterlagen und Frühstück  ab 09:00 Uhr 

Fahrerbesprechung      10:00 Uhr 

Start des 1. Fahrzeuges      10:30 Uhr 

Zielankunft      ab ca. 14:30 Uhr 

Kaffee und Kuchen     ab  15:00 Uhr 

Siegerehrung       17:30 Uhr 

Abendprogramm mit der Live-Band „Big Sound Jack“ ab 19:00 Uhr 

 

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht 

Die Teilnehmer (Fahrer, Kfz-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der 

Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 

oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsverzicht nach 

dieser Ausschreibung vereinbart wird.  

Die Teilnehmer verzichten durch die Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Rückgriffes gegen den 

Veranstalter, bzw. allen die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung 

stehen, soweit ein Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstaltung allen Beteiligten gegenüber 

wirksam.  

Persönliche Daten und Fahrzeugangaben werden nur für die organisatorische Durchführung der 

Veranstaltung gespeichert und verwendet. 

 

 

 

 

 


